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Die gleiche Zielsetzung liegt — das sei nur am Rande 
vermerkt — auch der Schaffung und Aufrechterhaltung der 
sog. Zentralen Erfassungsstelle der Länder Justizverwal
tungen in Salzgitter (BRD) zugrunde. Es ist bemerkens
wert, daß seitens offizieller Vertreter der BRD, insbeson
dere der CDU, alle Einwendungen gegen diese — interven
tionistische Ziele verfolgende — Dienststelle zurückgewie
sen werden.52 G. W i e l a n d  hat im Zusammenhang mit 
dem angemaßten „Schutzanspruch“ der BRD-Justiz zu 
Recht darauf hingewiesen, daß die BRD-Justiz dadurch 
eine durch Art. 2 und 6 des Grundlagenvertrags ausdrück
lich ausgeschlossene Interventionsfunktion, ein Interven
tions-„recht“ für sich in Anspruch nimmt.53

Das BGH-Urteil vom 26. November 1980 ist ein Beweis da
für, daß „das Beharren auf revanchistischen Doktrinen 
vom Fortbestehen des Deuts dien Reiches in den Grenzen 
von 1937"' das Haupthindernis für eine völkerrechtsgemäße 
Regelung aller Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten ist und auch einer dementsprechenden Lösung 
strafrechtstheoretischer und -praktischer Fragen im Wege 
steht. Dieses Beharren wurde vom X. Parteitag der SED 
zu Recht als „anachronistisch und gefährlich, daher unhalt
bar“ charakterisiert.54 1 11
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